


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 45/2 
- Vossenackerstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 06.12.1967 Es gilt die BauNVO 1962 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan entsprechend §§ 3 und 4 der BauNVO vom 
26.6.1962 als Reines und Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Zahl der Vollgeschosse sowie durch die Grund- und 
Geschoßflächenzahl im Plan festgelegt. Für die Bebauung am Holzheimer Weg gilt die Zahl der Voll-
geschosse als Höchstgrenze, an den übrigen Straßen ist sie zwingend vorgeschrieben. 

3. Überbaubare Grundstücksfläche 

Die Bebauungstiefe ist von der Baulinie gemessen und muß innerhalb von Gebäudegruppen gleich 
sein. Sie darf 11,50 m nicht überschreiten. 

4. Baugestaltung 

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BBauG, 4 der 1. DVO zum BBauG in 
Verbindung mit § 103 BauONW. Sämtliche Bauanlagen sollen in ihrer Formgebung Ausdruck einer 
neuzeitlichen Baugestaltung sein. Die Außenfronten aller Bauten sind in Ziegelrohbau oder Verblend-
bauweise auszuführen. Sich dem Bau einordnende andersartige Bauteile können zugelassen werden. 

Garagen sind an den ausgewiesenen Stellen mit Flachdach zu errichten. 

Die Dächer sind als Satteldächer mit 30° Neigung auszubilden. Drempel und Aufbauten sind nicht 
gestattet. 

Bei der Schließung von Baulücken sind Trauf- und Firsthöhen der Nachbarbebauung anzupassen. 

Die Vorgärten der 2-geschossigen Reiheneigenheime sind lediglich mit einen Rasenkantstein zu 
begrenzen. Nachbarbegrenzungen innerhalb der Vorgärten sind nicht zulässig. 

Die Einfriedigung der 1-geschossigen Eigenheime ist straßenseitig durch einen Waldlattenzaun von 
max. 0,80 m Höhe auszuführen. 

Nachbarbegrenzungen können allgemein als 0,80 m hoher Maschendrahtzaun ausgeführt werden. 




